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Zivilrechtliche Folgen eines durch den Coronavirus bedingten Betriebsstillstands  

 

Zusammenfassung 

Die Handwerksorganisation erreichen vermehrt Anfragen zu den Folgen eines durch 

den Coronavirus bedingten Betriebsstillstands. Neben arbeitsrechtlichen Aspekten be-

trifft dies auch vereinzelt zivilrechtliche Fragen. Denkbar sind insbesondere Leistungs-

verzögerungen. Die Umstände der gegenwärtigen Epidemie können im Einzelfall eine 

Haftung für Verzugsschäden ausschließen. Handwerksbetriebe sollten im Betroffen-

heitsfall unverzügliche ihre Kunden informieren und individuelle Lösungen vereinbaren.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

infolge der ausführlichen medialen Berichterstattung über die Verbreitung des Coronavi-

rus mehren sich Anfragen von Handwerksbetrieben bezüglich der Folgen eines mögli-

chen behördlich angeordneten Betriebsstillstands. Neben hauptsächlich arbeitsrechtli-

chen Fragen erreichen die Handwerksorganisationen auch vereinzelt zivilrechtliche 

Problemstellungen. Über die arbeitsrechtlichen Folgen haben wir Sie zuletzt mit Rund-

schreiben vom 2. März 2020 informiert. 

 

Es ist nicht auszuschließen, dass es infolge einer zunehmenden Verbreitung des Virus 

auch in Handwerksbetrieben sowohl zu vorübergehenden Betriebsschließungen als 

auch zu Materialengpässen kommen kann. In diesen Fällen ist zu erwarten, dass ver-

tragliche Leistungen nicht, wie geschuldet, erbracht werden können. Insbesondere 

kann es zu Verzögerungen und damit zivilrechtlich zum Verzug kommen. Die Haftung 

für die Folgen eines Leistungsverzugs setzt jedoch ein Verschulden (Vorsatz oder Fahr-

lässigkeit) voraus. Der Ausbruch einer Epidemie wird grundsätzlich als höhere Gewalt 

bewertet und kann durchaus das Verschulden des Leistungserbringers für Verzögerun-
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gen ausschließen. Jedoch verbietet sich eine pauschale Bewertung. Vielmehr kommt 

es auf die Umstände im Einzelfall an. 

 

So sollte der Betrieb die empfohlenen Schutzvorkehrungen gegen eine Infektionsaus-

breitung befolgen. Anderenfalls ist der Vorwurf der fahrlässigen (Mit-)Verursachung ei-

ner Betriebsschließung nur schwer auszuräumen. Zudem dürfte ein Ausschluss des 

Verschuldens und damit der Haftung für etwaige Verzugsschäden beim Kunden nur für 

Fälle durchsetzbar sein, in denen der Vertragsschluss bereits vor Ausbruch der Epide-

mie erfolgt ist. Angesichts der Verbreitung des Virus ist eine betriebliche Betroffenheit 

nicht unwahrscheinlich, Leistungsausfälle gegebenenfalls vorhersehbar und der Verzug 

damit fahrlässig eingetreten. Für den möglichen Fall, dass ein Materiallieferant vorüber-

gehend ausfällt, sollte zudem ein gewisser Materialbestand im Betrieb zumindest für die 

Erfüllung bestehender Verträge vorhanden sein. 

 

Des Weiteren dürfen keine zusätzlichen verschuldensunabhängigen Leistungsverspre-

chen, wie beispielsweise weitergehende Garantien oder verschuldensunabhängige Ver-

tragsstrafen, vereinbart worden sein. Solche Vereinbarungen gelten eigenständig und 

der Qualifizierung der Epidemie als höhere Gewalt.   

 

Sollte ein Handwerksbetrieb tatsächlich von einer durch den Coronavirus bedingten ei-

genen Betriebsschließung oder der Betriebsschließung eines Lieferanten betroffen sein, 

ist stets zu empfehlen, Vertragspartner unverzüglich über die Situation zu informieren 

und gegebenenfalls neue zeitliche Leistungsziele zu vereinbaren. Bezüglich des Ab-

schlusses neuer Verträge sollten verschuldensunabhängige Vertragsstrafen oder Ga-

rantien vermieden werden. Zudem sollten sich Handwerksbetriebe bei ihren Materiallie-

feranten über die Verfügbarkeit und die Produktionsherkunft des Materials informieren.    

 

Über die weitere Entwicklung werden wir Sie informieren.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Dirk Palige    gez. Dr. Markus Peifer 
Geschäftsführer       Referatsleiter 


